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Unter der Überschrift [1]Mit dem Zitat im Titel dieses Postings überschrieb Konrad
Adam seinen Bericht über den Zwanzigsten Deutschen Soziologentag in Bremen
1980. Legal Narratives II habe ich die »Fallerzählungen der Juristen« angesprochen.
Diese Darstellung darf so nicht stehen bleiben, denn der juristische Umgang mit
Fällen beschränkt sich nicht auf bloße Narration. Juristen bearbeiten ihre Fälle sehr
intensiv und sie gewinnen daraus über den Einzelfall hinaus ein enormes
Erfahrungsmaterial.

Den Juristen wird immer wieder Resistenz gegen Interdisziplinarität vorgehalten. In
den letzten beiden Jahrzehnten hat sich Einiges geändert. Wer einen
Drittmittelantrag stellt, wird ihn mindestens aus gesundem Opportunismus auf
interdisziplinär frisieren. Nicht wenige Zivilrechtler umarmen inzwischen die
Ökonomische Analyse des Rechts, und einige Öffentlich-Rechtler sind auf Luhmann
und die Systemtheorie abgefahren. Und wieder andere betätigen sich als
»intellektuelle Bastler«. [2]Hubert Treiber, Verwaltungsrechtswissenschaft als
Steuerungswissenschaft – eine »Revolution auf dem Papier«?, Kritische Justiz 2007,
328. Aber in der juristischen Praxis ist die Resistenz gegenüber Interdisziplinarität
ungebrochen. Ob diese Tatsache beklagenswert und änderungsbedürftig ist oder
nicht, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich will nur eine mögliche Erklärung
angeben, die die Immunität/Aversität der Juristen gegenüber fremddisziplinärer
Beeinflussung bis zu einem gewissen Grade verständlich macht.
Die Erklärung liegt eigentlich auf der Hand und wird vielleicht gerade deshalb nicht
bemerkt. Ich habe sie in der »Allgemeinen Rechtslehre« (S. 649), nachdem mein
Mitautor mich darauf hingewiesen hatte, zunächst nur ganz kurz angesprochen: Die
Rechtswirklichkeit drängt sich der juristischen Praxis in dem in Rechtsprechung in
Schrifttum ausgebreiteten Fallmaterial auf. Die empirische Sozialforschung hat es
schwer, der Fülle des Materials, das von Gerichten und Juristen mit großem Aufwand
recherchiert, publiziert und regelmäßig auch diskutiert wird, etwas
entgegenzusetzen. Es geht ganz einfach um die Fälle, mit denen Anwälte und
Richter tagtäglich konfrontiert sind. Jeder Einzelne begegnet ihnen zu Hunderten
und zu Tausenden. Sieht man auf Gericht und Anwaltschaft als Institution, sind es
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Millionen. Das sind nicht nur Zahlen in der Statistik, sondern die Mehrzahl dieser
Fälle wird sorgfältig aufbereitet. Von einer solchen Materialfülle können Soziologen
und Ethnologen nur träumen. Sie distanzieren sich gewöhnlich von den »Fällen« der
Juristen, indem sie das in der Berufspraxis erworbene Wissen als deformiert
zurückweisen. Doch solche Kritik ist nur akzeptabel, wenn zuvor das
Erfahrungsmaterial der Jurisprudenz auch positiv gewürdigt wurde. Deshalb war es
sicher ein Fortschritt, dass sich in Bielefeld am ZiF eine Forschungsgruppe mit dem
»Fall als Fokus professionellen Handelns« befasst hat. In der Ankündigung auf der
Webseite des ZiF las man:

»… Zum Kern der professionellen Tätigkeit zählen der Umgang und die
Arbeit mit ›Fällen‹. Professionelle Arbeit – ob nun die eines Richters, eines
klinischen Mediziners oder eines Psychotherapeuten – realisiert sich an
Fällen, Fälle bilden den Fokus [3]Das ist mein Unwort des Jahres.
professionellen Handelns, bei dem die erworbenen Kenntnisse und
Fertigkeiten zur Anwendung kommen. Allerdings – auch dies ist ein
konstitutives Merkmal – kann die Intervention des Professionellen nie
nach ›Schema F‹ erfolgen, vielmehr befindet sich der professionelle
Praktiker immer in einem Spannungsfeld zwischen seinem
systematischen, klassifikatorisch geordneten Expertenwissen und den
unvermeidbaren Besonderheiten jedes Einzelfalls.
Im Zentrum der geplanten Kooperationsgruppe steht die Frage, wie ein
Fall im professionellen Handeln von Medizinern und Juristen konstituiert
wird und welche epistemischen, interaktiven und institutionellen
Funktionen und Folgen die Ausrichtung auf den Fall für das professionelle
Handeln hat. … Der innovative Zugang der Kooperationsgruppe zu dem
Thema besteht darin, das Augenmerk zentral auf die interaktiven,
sprachlichen und medialen Verfahren zu richten, über die in
medizinischen und juristischen Kontexten ein Fall zu einem ›Fall von X‹
gemacht wird.
Eine der Besonderheiten dieser Kooperationsgruppe besteht darin, dass
die relevanten Fragen des Forschungsgegenstandes Fallformation an
Prozessdaten untersucht werden sollen, die in den verschiedenen
Berufsfeldern erhoben worden sind. Neben Gesprächsdaten gehören dazu
Gesprächsprotokolle und Notizen, Formulare, Akten, Videoaufzeichnungen
von Operationen in einer Klinik u.v.a., die mikroanalytisch bearbeitet und
unter den übergeordneten Aspekten systematisiert und ausgewertet
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werden sollen.«

Dem Antragskauderwelsch, mit dem das Projekt beschrieben wird, lässt sich wenig
entnehmen. Ende 2009 gab es noch eine Abschlusstagung. In der Ankündigung
erfährt man:

»Auf einer ersten Verallgemeinerungsstufe jenseits der verglichenen
Einzelfälle spiegelt sich die Prozessperspektive in der Rekonstruktion
relevanter Phasen, die in allen uns vorliegenden Fällen durchlaufen
werden.«

Darauf wäre man vielleicht auch ohne den Aufwand eines ZiF-Projekts gekommen.

In Heft 2 der ZiF-Mitteilungen 2010 gibt es nun S. 4-8 einen Abschlussbericht des
Projekts. Er wiederholt ausführlich, was wir schon aus Ankündigung wissen. Wir
erfahren, dass man sich insgesamt fünf Monate lang mit fünf Fällen aus dem
englischen Strafrecht, dem deutschen Zivilrecht, der klinischen Psychiatrie der
klinischen Neurologie und der klinischen Chirurgie befasst hat. Weiter heißt es:

»Der Erkenntnisstand des Projekts nach der abschließenden Tagung
im September 2009, zu der zahlreiche Experten aus dem In- und
Ausland eingeladen waren, lässt sich in zweifacher Weise
formulieren: Mit dem Stichwort ›Aktualgenese‹ ist eine
Untersuchungsperspektive verbunden, die nach Phasen und
Übergängen in der allmählichen Konstitution des Falles sucht. Mit
Phasen sollen dabei geordnete Abläufe zur Erledigung relevanter
Abläufe bezeichnet werden. Hierzu nur zwei Beispiele: Es ist in allen
Datensätzen erkennbar, dass zunächst überhaupt entschieden
werden muss, ob das Ereignis, mit dem die institutionellen Akteure
konfrontiert werden, ein Fall für sie ist; denn es gibt ja auch die
Möglichkeit, die Zuständigkeit zu negieren und an eine andere
Instanz zu überweisen.«

Und auch die Fortsetzung klingt wie eine soziolinguistische Paraphrase des
Sattelmacher. Was mag ein ausgewachsener Jurist denken, der das liest? Hier noch
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»der zweite Aspekt aktueller Erkenntnisse«:

»Schaut man Chirurgen während der laparoskopischen
Gallenoperation zu, dann erkennt man ihr Bemühen um
systematische Reduktion von Kontingenz: Unklare Gewebemengen
müssen so bearbeitet werden, dass Strukturen freigelegt werden und
Gefäße als solche erkennbar und handhabbar gemacht werden; in
der Gruppe ist dafür die Metapher des Präparierens benutzt worden.
In den Rechtsfällen hingegen ist beobachtbar und von verschiedenen
Autoren herausgearbeitet worden, dass eine der wesentlichen
Aktivitäten der professionellen Beteiligten darin besteht, Kontingenz
zu erzeugen oder zu erhalten, um das Verfahren möglichst lange
offen zu halten; dies hängt ganz offenbar mit der agonalen
Grundstruktur der juristischen Bearbeitung von Alltagskonflikten
zusammen.«

Ich werde die nächste Gelegenheit nutzen um zu testen, ob sich Juristen mit so
aufschlussreichen Ergebnissen von dem Wert interdisziplinärer Arbeit überzeugen
lassen. Oder ist das gar nicht der Anspruch der beteiligten Wissenschaftler, meinen
sie doch am Ende, ihre Arbeit könne künstlerische Auseinandersetzungen mit dem
Thema provozieren? Mit einer Performance haben sie das auf ihrer
Abschlussveranstaltung schon einmal probiert. Performing science heißt die
Perspektive. Gab es das nicht schon einmal, das Gericht als Theater?
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↑1 Mit dem Zitat im Titel dieses Postings überschrieb Konrad Adam seinen Bericht
über den Zwanzigsten Deutschen Soziologentag in Bremen 1980.

↑2 Hubert Treiber, Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft –
eine »Revolution auf dem Papier«?, Kritische Justiz 2007, 328.

↑3 Das ist mein Unwort des Jahres.
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